
Stand: 23.02.2026 01:20:26

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/8349

"Sinnvolle Ausweitung von Wohnnutzung auch in Gewerbegebieten ermöglichen"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/8349 vom 16.06.2020

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/9973 des BV vom 23.06.2020

3. Beschluss des Plenums 18/10387 vom 08.10.2020

4. Plenarprotokoll Nr. 55 vom 08.10.2020



 

18. Wahlperiode 16.06.2020 Drucksache 18/8349 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller, Uli Henkel, 
Ferdinand Mang, Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 

Sinnvolle Ausweitung von Wohnnutzung auch in Gewerbegebieten ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) dahingehend anzupassen, dass eine Wohnbebau-
ung in Gewerbegebieten in weiteren Fällen ermöglicht wird. 

Die bisherige Beschränkung auf die Ausnahmefälle nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO soll 
entfallen und durch die reguläre Möglichkeit unter§ 8 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO „Werkmiet-
/Werkdienstwohnungen“ nach Maßgabe der §§ 576 – 576b BGB ersetzt werden. 

 

 

Begründung: 

Um nicht unnötig weitere Baugebiete ausweisen zu müssen, soll in Gewerbegebieten 
der Bau von Firmengebäuden mit sogenannten Werkmiet-/Werkdienstwohnungen in 
den darüberliegenden Stockwerken ermöglicht werden. Hierbei muss als Argument gel-
ten, dass wenn die fallweise Erlaubnis für Wohnungen gemäß Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
möglich ist, einer erweiterten Erlaubnis von Wohnraumnutzung in Ansehung von 
Dienst- oder Arbeitsverhältnissen in Gewerbegebieten kein technischer Grund entge-
genstehen kann. 

Die Nutzung von Werkmiet-/Werkdienstwohnungen in Gewerbegebieten kann dabei 
wie bei Ferienwohnungsnutzung bei Bauernhöfen im Außenbereich per Grunddienst-
barkeit gesichert werden. 

Da die Baubehörde ohnehin Einfluss auf die jeweilige Gestaltung auch der Gewerbe-
gebiete über den Bebauungsplan nimmt und über Wissen um die jeweiligen Verhält-
nisse im entsprechenden Gebiet verfügt, kann sie die Entscheidungsgrundlagen für die 
ausnahmsweise Bewilligung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, 
Betriebsinhaber etc. nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, auch für eine zukünftig erweiterte 
Bewilligung nach dem neuen § 8 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO heranziehen. 

Ziel ist es, in Zukunft nicht mehr nur die ausnahmsweise Wohnnutzung in Gewerbege-
bieten, sondern in Ansehung von Dienst- oder Arbeitsverhältnissen in diesen Gewerbe-
gebieten eine solche regelmäßig zu erlauben. Eine derartige Erlaubnis, kombiniert mit 
weiteren Flexibilisierungen, wie die Möglichkeit, Tiefgaragen unter und Wohnungen auf 
Supermärkten und Gewerbebauten zu ermöglichen, würde weitere positive Chancen 
bieten. 

Die vielfältigen Vorteile dieser sinnvollen Ausweitung von möglichen Baugebieten lie-
gen auf der Hand: 

─ Bauliche Verdichtung hilft, den Flächenneuverbrauch zu reduzieren. 

─ Firmen werden für potenzielle Mitarbeiter attraktiver. 

─ Bessere Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmen 
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─ Geringeres Verkehrsaufkommen in der Region durch arbeitsnahen Wohnraum 

─ Verringerung verkehrsbedingter Emissionen 

─ Entlastung des ÖPNV 

─ Verringerung des Arbeitswegestresses für Mitarbeiter 

─ Geringeres Unfallrisiko durch Wegfall des Pendelverkehrs 

Durch gewährte steuerliche Vorteile, wie die Inanspruchnahme der Werkmiet-/Werk-
dienstwohnungen als steuerfreier Sachbezug, könnten zusätzliche Anreize für den ver-
besserten Wohnungsbau erreicht werden.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/8349 

Sinnvolle Ausweitung von Wohnnutzung auch in Gewerbegebieten ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Gerd Mannes 
Mitberichterstatter: Hans Friedl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 25. Sitzung am 23. Juni 
2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller, Uli 
Henkel, Ferdinand Mang, Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/8349, 18/9973 

Sinnvolle Ausweitung von Wohnnutzung auch in Gewerbegebieten ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Enthaltungen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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